
Anlage 3 
(zu Ziffer VIII Nr. 1 Buchst. b) 

Handlungsschema beim Auftreten eines Verdachtsfalles 

1. Niedergelassener Arzt/Kliniker hat einen 
Verdacht

Isolierung des Patienten vor Ort 
(zum Beispiel Krankenhaus, Praxis) 

Meldung an zuständiges Gesundheitsamt 
(gemäß § 6 Infektionsschutzgesetz) 
Telefon:

Amtsarzt kann die Hinzuziehung von 
Sachverständigen des Kompetenzzentrums 
veranlassen

Diagnose durch Sachverständige 
Anamnese + klinische Untersuchung (ohne 
Laborparameter) 

- Verdacht bleibt bestehen -

Am primären Ort des Auftretens veranlasst das 
zuständige Gesundheitsamt die 
Dekontamination, unterstützt bei Organisation, 
ggf. Rückruf von Probenmaterial 

Kompetenzzentrum aktiviert durch Leiter des 
Kompetenzzentrums 
Entscheidung über weitere Verfahrensweise 

Veranlassung des Transportes des Patienten Bestätigung der peripheren
Unterbringung/Betreuung des Patienten 

Gesundheitsamt Leipzig Stadt überwacht
Dekontamination des Transportfahrzeuges

2.a)
Aufnahme in Behandlungszentrum am 
Städtischen Klinikum St. Georg Leipzig 

Zuständigkeit für die Organisation der Aufnahme: 
Leiter des Kompetenzzentrums, 
Verfahrensweise nach innerbetrieblichem Schema 
(verantwortlich: Sachverständige) 

2.b)
Patient verbleibt im peripheren 
Krankenhaus, wenn Verlegung nicht 
möglich

Probentransport zur 
erregerbezogenen Diagnostik 
in entsprechendes Zentrum 

Kompetenzzentrum
berät zu Diagnostik und 
Therapie 
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